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Zur Lage der Heimerziehung méannlicher Jugendlicher
in der deutschsprachigen Schweiz

Ein Situationsbericht

der

Arbeitsgruppe Jugendheimleiter (JHL)
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1. Zusammenfassende Darstellung der Entwicklung
seit 1972

Die im Friihjahr 1972 in dem von der Arbeitsgruppe
Jugendheimleiter herausgegebenen «Memorandum
zur Koordinierung des Massnahmenvollzuges fiir
mannliche Jugendliche in Heimen und Anstalten» !
anvisierten Ziele sind ohne Zweifel zum Teil erreicht
worden. Verantwortliche Gremien wurden stdarker
fiir die Probleme der Heimerziehung interessiert:
Manches bisher Feststehende wurde neu {iiberlegt,

* Memorandum zur Koordinierung des Massnahmenvoll-
zuges fiir ménnliche Jugendliche in Heimen und Anstalten
(vergriffen). Publiziert in: VSA-Fachblatt 43 (1972) 2,
50—56, und in: Vierteljahresschrift fiir Heilpddagogik und
ihre Nachbargebiete (VHN) 41 (1972) 1, 48—57.
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ohne dass sich dabei bisher deutlich fiihlbare Konse-
quenzen fiir die direkt Betroffenen ergaben. Diese
neuen [deen, aber auch die Lage der Wirtschaft und
die sich daraus ergebenden Infragestellungen von
Plinen und Projekten, haben die Arbeitsgruppe Ju-
gendheimleiter bewogen, die seinerzeitige Bestandes-
aufnahme und die daraus abgeleiteten Vorschlige zu
tiberpriifen und mit dem vorliegenden Situationsbe-
richt zu ergéanzen.

Wenn sich auch in den Heimen immer wieder Ju-
gendliche ohne aktenkundige Delikte befinden, so
besteht doch fiir den nicht Betroffenen ein enger Zu-
sammenhang zwischen Heimerziehung und Strafvoll-
zug. Dabei wird meist iibersehen, dass schon das
Schweizerische Strafgesetzbuch in seiner ersten Fas-
sung von 1942 ausdriicklich eine Unterscheidung
zwischen Kindern und Jugendlichen einerseits, Er-
wachsenen andererseits klar hervorhebt. Dieser Un-
terschied wirkt sich in einem deutlich voneinander
getrennten Verstindnis von Strafen und Massnah-
men aus. Generell wird zwar in Art. 37 StGB der
erzieherische Zweck der Massnahme bzw. Strafe
hervorgehoben, aber die fiir Erwachsene vorgese-
henen Sanktionen bleiben in der Mehrzahl der Fille
Strafen. Strafen fiir Kinder und Jugendliche sind im
Gegensatz dazu ausschliesslich fiir jene Fille reser-
viert, wo entweder keine tiefergehende Schiadigung
festgestellt oder wo eine erzieherische Massnahme
als nicht mehr wirkungsvoll angenommen werden
kann (Art. 95 StGB). Erzieherische Massnahmen
dagegen, worunter auch die verschiedenen Formen
der Heimerziehung gehoren, gehen von der Fest-
stellung aus, dass in diesen Fillen eine Fehlentwick-
lung vorliegt, welche durch eine Bestrafung kaum
beeinflusst werden kann, sondern eines ldngeren
padagogischen Prozesses bedarf (Art. 91 StGB).
Von diesem Ansatz her ist die deutliche Unterschei-
dung zwischen Heimerziehung und Erwachsenen-
strafvollzug gerechtfertigt.

Trotzdem miissen die Heime auch heute noch damit
rechnen, in der Sicht der Oeffentlichkeit bestenfalls
als notwendiges Uebel — meist jedoch als Stitten
der Repression und Glieder eines langst veralteten
Systems unwirksamer gesellschaftlicher Schutzmass-
nahmen gegeniiber Aussenseitern — verurteilt zu
werden. Bei dieser Betrachtungsweise darf die Mass-
nahme einer Heimeinweisung als ultimo ratio erst
dann eingesetzt werden, wenn alle anderen ambu-
lanten Integrationsversuche sich als nutzlos erwiesen
haben. Es ist allerdings nicht einzusehen, weshalb



ausgerechnet die Heimerziehung regelmissig als letzt-
getroffene Massnahme fiir die vorausgegangenen
Fehlschldage verantwortlich gemacht wird.

Im Gegensatz dazu sieht die Heimerziehung ihre
Aufgabe innerhalb der Gesellschaft grundsitzlich auf
die Probleme der ihr anvertrauten Jugendlichen be-
zogen. Sie versteht sich dabei als eine spezialisierte
Instanz im Fécher der Sozialisations- und Bildungs-
hilfen. Ersatzweise iibernimmt sie Funktionen dort,
wo die normale Entwicklung in der Familie, in der
Schule, am Arbeitsplatz nicht mehr gewdhrleistet
wird oder einer Fortfiihrung iiber den erreichten
Stand hinaus bedarf. Thre Aufgabe wird daher nur
zum kleinsten Teil darin bestehen, den Staat vor sei-
nen «jugendlichen Kriminellen» zu schiitzen. Im Mit-
telpunkt steht vielmehr die Zielsetzung, diese jungen
Menschen ihre bisherige Entwicklung nicht unkorri-
giert fortsetzen zu lassen, so dass sie mit der Zeit
erst zu wirklichen Kriminellen werden. Die Heime
verstehen ihre Klienten (vgl. 2.1) 2 in erster Linie
als sozial Geschidigte und erst dann als sozial Sché-
digende. Entsprechend steht bei den Erziehungszie-
len (vgl. 2.2) vor dem Verhindern gesellschaftlich
nicht zu akzeptierender Verhaltensformen das Er-
lernen sozial positiver Handlungsweisen. Die Me-
thoden (vgl. 2.3) der Heimerziehung entsprechen
oftmals nicht den Erwartungen der 6ffentlichen Mei-
nung, wobei sie je nach Standpunkt als zu repressiv
und autoritdr oder aber als zu verwthnend und auf-
wendig betrachtet werden. Um addquate Methoden
in der Praxis anwenden zu konnen, bediirfen die
Heime gewisser betrieblicher Minimalvoraussetzun-
gen (vgl. 2.4). Fehlen diese Mittel, dann ist jede
echte Reform verunmdglicht, aber auch die Weiter-
fiihrung der Arbeit im bisherigen Rahmen in Frage
gestellt. Hier stehen die Trdger der einzelnen Heime
und die verantwortlichen politischen Organe vor
einer wesentlichen Aufgabe.

Heimerziehung kann nicht allein und isoliert dar-
gestellt werden. Sie gehOrt einem System sozialisie-
render Massnahmen an, in dem jede Stufe gleich-
zeitig als Prophylaxe gegeniiber spdter notwendigen
Schritten zu verstehen ist. Eine gegliickte Kleinkin-
dererziechung erspart dem Schulkinde zusétzliche
Schwierigkeiten. Aufmerksame paddagogische Betreu-
ung durch die Schule konnte die Zahl spiter not-
wendig werdender Heimeinweisungen vermindern.
Heimerziehung soll dem kiinftigen Erwachsenen Auf-
enthalte in der Strafanstalt ersparen. Diese Selbst-
verstdndlichkeiten sind vom volskwirtschaftlichen
Standpunkt aus bedeutungsvoll. Missgliicken die pro-
phylaktischen Bemiihungen, kommt jede spater not-
wendige Massnahme dem Steuerzahler zehnmal teu-
rer zu stehen. Ein zwei- bis dreijahriger Heimaufent-
halt bei Schulentlassenen kostet heute leicht 100 000
Franken oder noch mehr. Kapitalisierte Aufwendun-
gen und Schédden, beispielsweise nach einem Ge-
waltverbrechen, diirften dagegen kaum unter der
Millionengrenze liegen. Dies gilt auch fiir die staat-
lichen Aufwendungen fiir durch Drogenkonsum friih-
invalide Jugendliche®. Hieraus erklédrt sich, dass die
Entwicklung zu weitgehend spezialisierten und da-

2 Dieser wie die folgenden Hinweise beziehen sich auf die
nachstehenden Kapitel dieses Situationsberichtes.

durch teureren Heimen fiihrt (vgl. 3.1). Die Aufwen-
dungen auch fiir diese «tcuren» Heime lassen sich
ohne Zweifel volkswirtschaftlich rechtfertigen.

Das Memorandum der Arbeitsgruppe Jugendheim-
leiter gibt eine Uebersicht iiber die verschiedenen
bestehenden Einrichtungen zur Nacherziehung sozial
geschidigter Kinder und Jugendlicher. Die Artikel
betreffend Massnahmen fiir Kinder und Jugendliche
im revidierten Schweizerischen Strafgesetzbuch sehen
im Art. 93ter neben den bestehenden Heimen und
Anstalten Sondereinrichtungen fiir besonders schwie-
rige Jugendliche vor: Das Therapicheim und die An-
stalt fiir Nacherziehung. Ob die beiden erst noch
zu schaffenden Heimtypen den heutigen Bediirfnis-
sen wirklich entsprechen werden, muss sich erst er-
weisen. Unbestrittene Tatsache ist indessen, dass die
vorhandenen Heime einer Reihe von Jugendlichen
nicht mehr gerecht werden konnen. Bindung und
Verwurzelung als Voraussetzungen fiir die Nach-
erziehung werden nur dann erreicht, wenn sich der
Jugendliche den Einwirkungen des offenen Heimes
nicht dauernd durch Flucht entzieht. Es ist deshalb
bezeichnend, dass gerade auch mehrere jener Insti-
tutionen, die ihre Arbeit weiterhin unter starkem
Einbezug der Aussenkontakte leisten wollen, die
Schaffung pidagogisch-therapeutischer Intensivabtei-
lungen mit Sicherungsmoglichkeiten als unabding-
bare Forderung bezeichnen (vgl. 3.3). Sie sind dabei
auf die Unterstlitzung der Behorden und Politiker
angewiesen. Denn die Oeffentlichkeit wird mangels
Sachkenntnis ihre negativen Erwartungen hinsicht-
lich der in den Heimen ausgeilibten Repressionen
durch die neuen Abteilungen bestitigt sehen.

Die wachsende Tendenz der letzten Jahre, auch
Heimjugendliche zumindest in Teilphasen ihre be-
rufliche Ausbildung ausserhalb des Heimes erwer-
ben zu lassen, ist infolge der stirkeren Storung der
Betroffenen bei jedweder Verschlechterung der Wirt-
schaftslage grundsidtzlich in Frage gestellt. Die Zahl
der Arbeitspldtze fiir nicht ganz vollwertige Arbeits-
krifte nimmt ab, weil die Betreuung dieser Arbeit-
nehmer in der Regel an den Arbeitgeber iiberdurch-
schnittliche Anforderungen stellt. So miissen die
Heime in der Lage sein, ihre Jugendlichen oftmals
ausschliesslich in eigenen Werkstdtten auszubilden.
Dazu sind sie durchaus gut ausgeriistet. Dies gilt so-
wohl fiir die Einrichtungen wie auch fiir deren Be-
setzung mit verantwortlichen Fachleuten. Dagegen
kranken die heiminternen Ausbildungsstdtten oft dar-
an, dass in ihnen eine Art iibersteigertes Schonklima
herrscht. Dies ist dort mdglich, wo Kostendruck und
Konkurrenzsituation fehlen, so dass eine realitéts-
gerechte Ausbildung nur bedingt stattfindet. Was
diese Ausbildungsbetriebe dringend benotigen, sind
Produktionsauftrige, um die Jugendlichen realistisch
auf das Berufsleben vorbereiten zu konnen. Unter
dem Gesichtspunkt der Rezession sollte erst recht

3 Berechnungen des Jugendamtes Basel-Stadt ergaben im

Jahre 1972 einen totalen Aufwand an Eingliederungs-,
Pflege- und Unterhaltskosten von Fr. 828 000.— fiir einen
nicht rechtzeitig betreuten Drogenkonsumenten, der mit
20 Jahren vollinvalid in eine Klinik eingewiesen werden
musste (vgl. Bericht der Kantonalen Koordinationsstelle
flir die FEingliederung Behinderter Basel-Stadt, Januar
1973).
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das Angebot an heiminternen Mdglichkeiten gesamt-
haft iiberpriift, regional aufeinander abgestimmt und
erweitert werden (vgl. 6.4).

Die Ueberzeugung, dass die Erziehungsarbeit in den
Heimen von Fachleuten geleitet werden muss, hat
sich hinsichtlich Psychiatern, Psychologen, Thera-
peuten, Lehrern, Supervisoren usw. seit langem
durchgesetzt, wenn auch die Gelder zu ihrer Anstel-
lung oft nur in bescheidenem Umfang zur Vertii-
gung stehen. Dass aber die Stellen der Erzieher und
Erzieherinnen, die in dauerndem und direktem Kon-
takt mit ihren schwierigen Klienten stehen, ebenfalls
und erst recht durch qualifizierte Mitarbeiter besetzt
werden miissen, ist vielerorts eher eine theoretische
Erkenntnis.

Mit der Einstellung ausgebildeter Erzieher ist dieses
Problem allerdings noch nicht gelost. Bei der be-
lastenden Titigkeit stellt sich stindig das Problem
der Rekrutierung neuer Arbeitskrifte als Ersatz vor-
zeitig ausscheidender Mitarbeiter. Gefiihle und Er-
fahrungen des Ungenligens sowie oftmalige Enttdu-
schungen konnen zu einer frithzeitigen Abniitzung
fithren, welche Anlass fiir einen Berufs- oder Stellen-
wechsel sein konnen. Dieser Abniitzung entgegenzu-
wirken, stellt eine Aufgabe dar, die von den Heimen
mit ihren gegenwartigen Mitteln allein nicht iiber-
nommen werden kann.

Gemiss Bundesverfassung (BV) steht der Eidgenos-
senschaft nicht das Recht zu, eigene Institutionen fiir
den biirgerlichen Massnahmenvollzug zu errichten.
Art. 64bis Abs. 3 erkldrt den Bund fiir befugt, «den
Kantonen zur Errichtung von ... Anstalten und fiir
Verbesserungen im Strafvollzug Beitrige zu gewih-
ren» und «sich an Einrichtungen zum Schutze ver-
wahrloster Kinder zu beteiligen». Gestiitzt auf diese
Kompetenz wurden das Bundesgesetz iiber Bundes-
beitrdge an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten
vom 6. Oktober 1966 und die Bundesrétliche Ver-
ordnung vom 14. Februar 1973 erlassen.

Die foderalistische Losung hat dazu gefiihrt, dass
heute eine breite Skala von Einrichtungen zur Ver-
tiigung steht. Sie umfasst vorwiegend private Heime.
Art. 384 StGB bestimmt, dass die Kantone berech-
tigt sind, «iiber die Einweisung ... in Erziehungs-
anstalten fiir Kinder und fiir Jugendliche mit Privat-
anstalten, die sich den Anforderungen dieses Geset-
zes anpassen, Vereinbarungen zu treffen». Entspre-
chend dem gut schweizerischen Pendeln zwischen
mehr foderalistischen und stdrker zentralistischen
Losungen sind heute Bestrebungen festzustellen, ver-
mehrte Koordination und Harmonisierung zur Er-
hohung der Effektivitit auch auf dem Gebiet der
Heimerziehung zu verwirklichen.

Heimerziehung ist seit Jahrzehnten und wohl auch
weiterhin der offentlichen Kritik ausgesetzt. Zwar
werden die Heime auf materiellem Gebiet durch die
eidgendssischen und kantonalen Behorden gemiss
den angefiihrten gesetzlichen Bestimmungen unter-
stiitzt, gleichzeitig fehlt aber noch weitgehend der
Dialog zwischen den Behorden und Institutionen.
Stillschweigend materielle Hilfe ohne kritische Aus-
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einandersetzung kann zwar als Vertrauensbeweis gel-
ten, vermag aber iiber die tatséchliche Randfunktion
der Heimerziehung nicht hinwegzutduschen.

Die folgenden Kapitel 2 bis 4 befassen sich mit Ein-
zeldarstellungen der hier angeschnittenen Problem-
kreise. In Kapitel 5 werden die daraus zu ziehenden
Schliisse und Forderungen formuliert.

2. Grundsiitzliches zur Frage der Heimerziehung
Jugendlicher

2.1 Klienten

Wenn schon bei Plato Klagen iiber die Schwierig-
keiten der Erziehung Jugendlicher zu lesen sind,
welche ohne weiteres als Bild der heutigen Situa-
tion gelten kénnten, nimmt in unserer orientierungs-
armen Zeit die Zahl der in Entwicklung und Verhal-
ten auffélligen und gestorten Jugendlichen stdndig
zu. Parallel hierzu sind Jahr fiir Jahr neue Aeusse-
rungsformen der Dissozialitdt zu konstatieren.

Die individuellen Fehlentwicklungen, die Anlass zur
Einweisung in ein Heim geben, resultieren bekannt-
lich aus dem Zusammenwirken von Anlage und Um-
welt. Die bisherigen Untersuchungen haben noch
nicht zur Formulierung allgemein giiltiger Theorien
iber Entstehungs- und Entwicklungszusammenhidnge
gefiihrt. Die mit verschiedenen Begriffen, wie «Dis-
sozialitdt»,  «Verhaltensstorung», «Milieuschédi-
gung», «Schwererziehbarkeit» usw., bezeichneten Er-
scheinungsformen lassen sich generell entweder auf
Verwahrlosungs- oder auf Neurosestrukturen zuriick-
fiihren. Meistens haben wir es jedoch mit Mischfor-
men zu tun. In den entscheidenden Kinderjahren er-
hielten diese Jugendlichen in der Regel nicht die fiir
ihre Entwicklung erforderliche Zuwendung und Er-
ziehungshilfe. Bei anderen wiederum wurde versucht,
durch {iibertriebene VerwOhnung anstelle echter Ge-
borgenheit diesen Mangel auszugleichen.

Der Jugendliche im Heim zeigt daher hdufig ein
Bild, welches eine aufféllige Diskrepanz zwischen
Alter und Verhalten aufweist. Die folgenden stich-
wortartigen Umschreibungen versuchen diese gene-
relle Formulierung zu belegen: Willensschwiche,
Triebbestimmtheit, Riicksichtslosigkeit, mangelnder
Gemeinschaftssinn, Bindungs- und Hemmungslosig-
keit. Sie deuten darauf hin, dass ein ausgeprigtes
Luststreben weitgehend das Handeln bestimmt. Man-
gelnde Gewissensbildung schwicht die Widerstands-
kraft gegeniiber Versuchungen. Das Fehlen von Ide-
alen oder unerreichbar hochgesteckte Erwartungen
fordern eine unklare und illusiondre Lebens- und
Berufsplanung. Sich gegenseitig bedingend gehen
Misstrauen, ungesteuerte Aggressivitit oder Passivi-
tdt Hand in Hand.

Die Jugendlichen erwecken hiufig den Anschein von
Gemiitsarmut und innerer Leere. Daraus entsteht
oft ein ungesteuertes Konsumverhalten (Nikotin, Al-
kohol, Drogen) bis hin zur Flucht in eine Scheinwelt.
Bei vielen Jugendlichen ist wiederholt und ergebnis-



los pidagogisch-therapeutische Hilfe gewidhrt worden.
Trotz eindeutiger Symptome ist die Verwahrlosung
bei einem Teil dieser Jugendlichen von ihren Eltern
und Lehrern lange Zeit unerkannt geblieben. Leider
besteht die Tendenz, oft weit iiber das zuldssige Mass
hinaus mit Mitteln der ambulanten Hilfeleistung zu
experimentieren, um die unpopuldre Massnahme der
Heimerziehung vielleicht doch noch vermeiden zu
konnen. Wenn hintereinander ohne Erfolg Familien-
beratung, ambulante Erziehungshilfe, Familienplazie-
rung, Lehrlingsheim oder Wohngemeinschaft ver-
sucht worden sind, kann der Weg letztlich nur noch
ins Erziehungsheim fithren. Damit ist aber nicht eine
«Endstation» erreicht; vielmehr wird jetzt endlich
— wenn auch verspitet — die Hilfe angeboten, die
dem Jugendlichen noch eine reale Chance zur Le-
bensbewiltigung ldsst.

2.2 Ziele

Die Aufgabe der Heimerzichung versteht sich heute
vor allem als aktive padagogisch-therapeutische Hilfe
zur optimalen Lebensgestaltung und -bewiltigung.
Qualifizierte Erzieher sollen den Jugendlichen die-
sem Ziel naherbringen. In aktiver Auseinanderset-
zung im sozialen Uebungsfeld «Heim» wird versucht,
angemessene Verhaltensmuster zu erlernen, Kontakte
und Beziehungen zu neuen Bezugspersonen herzu-
stellen und mit ihnen tragfihige Bindungen aufzu-
bauen, um fiir die kiinftige positive Konfliktverar-
beitung besser gewappnet zu sein.

Der Abbau innerer Verwahrlosungs- und Neurose-
strukturen verhilft zu tieferen Einsichten in eigene
und fremde Situationen. Altersaddquate Verhaltens-
formen verbessern die Aussicht auf die Integration
in die Gesellschaft, in der sich der Jugendliche zu-
recht finden muss. Geordnete Lebensbeziige ermog-
lichen neue Erfahrungen. Wachsendes Wissen um
sich selbst soll durch Bildung, Schulung und beruf-
liche Forderung dazu fiihren, dass der Jugendliche
als Individuum so gut wie moglich in seiner Umge-
bung leben und seine Existenz durch Arbeit und Be-
ruf sichern kann.

Zusammengefasst ist das Ziel der Heimerziehung der
Wegfall der Griinde, die zur Heimeinweisung gefiihrt
haben sowie die Gewihrleistung einer altersgemis-
sen Erziehung und Entwicklungsforderung. In der
Praxis muss man sich dabei allerdings oft mit Teil-
erfolgen zufriedengeben.

2.3 Methoden

Das Heim soll ausschliesslich mit Jugendlichen ar-
beiten, fiir die Heimerziechung eindeutig angezeigt
ist. Dies bedingt vor der Einweisung eine umfas-
sende Abklarung. Nacherziehung bedeutet eine ganz-
heitliche individuelle Betreuung und Forderung im
physischen, psychischen, geistigen und sozialen Be-
reich. Als soziale Uebungsfelder bietet das Heim
an: Wohngruppe, Schule, Arbeitsplatz, Freizeit. Die
Bemiihungen in diesen Bereichen bediirfen der Er-
gidnzung durch den intensiven Einzelkontakt zwi-

schen Erzieher und Jugendlichen. Der Einsatz zu-
sdtzlicher therapeutischer Hilfen ist in vielen Fillen
unumgénglich. Entscheidend wird der Erziehungs-
und Behandlungserfolg davon abhéngig sein, ob es
gelingt, den Jugendlichen auf eigene Mitarbeit ver-
pflichten zu kénnen.

Heimerziehung soll dabei dem Jugendlichen das Ge-
fiihl der Geborgenheit vermitteln. Die Erfahrung,
angenommen zu sein, ist abhdngig von der Art der
Beziechungsgestaltung zwischen Erzieher und Jugend-
lichem, vom angemessenen Eingehen auf ihn und von
der Riicksichtnahme auf die gegenseitige Bediirfnis-
lage. Der Schwierigkeitsgrad der Jugendlichen im
Heim verlangt nach reifen, selbstdndigen und bela-
stungsfihigen Erzieherpersonlichkeiten, die in der
Lage sind, in ausgewogenem Masse zu gewdhren und
zu fordern.

Zu den zentralen pddagogischen Massnahmen zéhlt
die Arbeit im Bereich der Wohngruppe. In ihrer
Ueberschaubarkeit kommt sie dem Sicherungsbe-
diirfnis des Jugendlichen entgegen, indem sie Schutz-
und Stiitzfunktion tibernimmt. Sie dient der Regulie-
rung von Konflikten und der Einiibung qualifizierter
Verhaltensweisen. Es erweist sich heute als unum-
ginglich, pro Gruppe von 12 Jugendlichen minde-
stens drei bis vier vollamiliche Erzieher (Praktikan-
ten ausgenommen) fiir die ausserschulische bzw. be-
rufliche Betreuung einzusetzen*. Diese scheinbar
luxuritse personelle Besetzung gewihrleistet in Wirk-
lichkeit nur ganz knapp eine Doppelbesetzung der
Gruppe zu den Hauptbetreuungszeiten, und dies nur
dann, wenn neben Ferien, Feier- und Freitagen kei-
nerlei Abwesenheit durch Krankheit, Militdrdienst
und dergleichen vorkommt. Ferner basieren diese
Berechnungen auf einer wochentlichen Durchschnitts-
arbeitszeit (Normalarbeitsvertrag: 55 Stunden), die
noch weit iiber den Normen von Industrie und Ver-
waltung liegt. Angestrebte Arbeitszeitverkiirzung ha-
ben zwangsldufig eine Personal- und Lohnkosten-
vermehrung zur Folge. Dabei ist anzunehmen, dass
in unseren Heimen die Personalaufwendungen inzwi-
schen 70 Prozent und mehr des Gesamtaufwandes
betragen.

Schul-, Arbeits- und Ausbildungsbereich miissen eine
analoge Leistungsfihigkeit aufweisen. Es werden des-
halb weitere Fachleute bendtigt, deren Anzahl und
Ausbildung von der Organisationsform und von der
Art der Jugendlichen im betreffenden Heim abhén-
gig ist. Die erzieherische Tétigkeit muss ergidnzt wer-
den durch flankierende therapeutische Massnahmen
verschiedener Spezialisten (Psychiater, Psychologe,
Berufsberater, Therapeut usw.). Wenn schon im aus-
serberuflichen Bereich ein Zahlenverhiltnis von drei
Jugendlichen auf ein Mitarbeiter gilt, so leuchtet ein,
dass sich unter Berticksichtigung aller oben beschrie-
benen Momente je nach Heim ein Mitarbeiter-Zog-
lings-Verhiltnis von 1: 1 ergeben kann.

¢ Die folgenden Darlegungen stiitzen sich auf eine Grup-
pengrosse von 12 Jugendlichen. Dieses Mass stellt einen
Kompromiss dar zwischen dem Wunsch nach kleineren
Gruppen und der Notwendigkeit, die Infrastrukturkosten
auf moglichst viele Plitze verteilen zu miissen.
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Heimerziehung durchlduft methodisch gesehen vier
verschiedene Etappen. Der Phase der Entlastung, Er-
fassung, Neu- und Umorientierung folgt die Phase
der Gewohnung und intentionalen Forderung auf-
grund eines hergestellten Vertrauens- und Bezie-
hungsverhiltnisses gegeniiber den Erziehern und Ka-
meraden in der Gruppe. Die dritte Phase schliess-
lich tendiert auf Loslosung vom Erzieher mit ver-
mehrter Selbststeuerung nach erfolgter Identifika-
tion und bei verinnerlichten Wertvorstellungen. Sie
muss in der Regel durch eine gezielte nachgehende
Beratung und Betreuung erginzt werden.

Die vielfaltige, auf verschiedenen Ebenen und in
kleinen Schritten zu leistende Erziehungsarbeit er-
fordert zwangsldaufig erheblich finanzielle, organisa-
torische und personelle Mittel.

2.4 Betriebsorganisatorische Voraussetzungen

Damit der dem Heim gestellte Auftrag erfiillt wer-
den kann, bedarf es eines spezifischen Instrumenta-
riums. Dieses wird durch die allgemeine Zielsetzung
und die besondere Struktur des Heimes bestimmt
und umfasst personelle und finanzielle Mittel, bau-
liche Einrichtungen und eine den padagogischen An-
forderungen angepasste Organisationsform.

Zum Stellenplan gehoren in Linienfunktion die
Gruppe der Heimerzieher fiir die ausserschulische
bzw. ausserberufliche Betreuung sowie Lehrer und
Ausbildner. In Stabsfunktion arbeiten Psychiater,
Psychologe, Berufsberater, Arzt, Seelsorger, die flan-
kierende Massnahmen durchfiihren.

Administrative Mitarbeiter tragen die Verantwortung
fiir die Verwaltung. Dazu kommt das Personal der
Dienstleistungs-Zweige (Haushalt, Gebdudeunterhalt
usw).

Heimerziehung erfordert eine moglichst dezentrali-
sierte Bauweise, um wirksame Erziehung und Be-
handlung durchfithren zu kénnen. Wohnliche Grup-
penhduser und auf die Bediirfnisse der Jugendlichen
abgestimmte Anlagen und Einrichtungen zur Frei-
zeit ermoglichen dem Erzieher eine differenzierte
padagogische Arbeit.

Die Jugendlichen im Heim haben — sofern sie nicht
in externen Betrieben ausgebildet werden konnen —
Anspruch auf zweckmissig eingerichtete Lehrbetrie-
be, Trainingswerkstdtten und Schulrdume.

Es ist ein Kraftaufwand am falschen Ort, wenn Heim-
leiter und Mitarbeiter stindig ihre Arbeitszeit im
Kampf um péddagogische Notwendigkeiten vergeu-
den miissen.

3. Entwicklungstendenzen im Feld der
Heimerziehung Jugendlicher

Seit einiger Zeit zeichnen sich im Feld der Heim-
erziechung Jugendlicher Verdnderungen ab, deren
Auswirkungen und weitere Entwicklung momentan
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kaum iiberblickt werden konnen. Formal lassen sie
sich in zwei Gruppen einteilen: Entwicklungstenden-
zen innerhalb und ausserhalb des Heimes.

Wie weit sich die einzelnen, im folgenden kurz skiz-
zierten Tendenzen direkt oder indirekt beeinflussen,
ist weitgehend ungeklart.

Die folgenden Ausfithrungen nehmen keine Riick-
sicht darauf, ob sich die Verdnderungen auf die Si-
tuation des einzelnen Jugendlichen im Heim positiv
oder negativ auswirken. Es bleibt im einzelnen auch
die Frage offen, ob die Verinderungen geplant oder
ungeplant zustandegekomimen sind. Sicherlich hat
die Revision des Strafgesetzbuches bisher privat in-
itilerte Planungsarbeiten zur Sache des Staates ge-
macht und intensiviert.

3.1 Entwicklungstendenzen innerhalb der Heime

Eine erste Gruppe von Entwicklungsmerkmalen Idsst
sich im Selbstverstandnis der Heime feststellen: Die
Institutionen wagen es vermehrt, ihre Bediirfnisse
wie andere Offentliche Einrichtungen zu formulieren
und bei den Behorden zu vertreten. Sie wollen nicht
langer als blosse «Endstationen» gelten, sondern als
eigenstandige Form der Jugendhilfe verstanden wer-
den. Personalfragen nehmen einen weiten Raum ein.
Professionalisierungstendenzen machen heute auch
vor dem Heimerzieherberuf nicht halt. So fordern
die Erzieher vermehrt Arbeitsbedingungen, die mit
anderen Berufen vergleichbar sind. Diese Arbeits-
bedingungen miissen dabei sowohl in qualitativer wie
auch in quantitativer Hinsicht verbessert werden.
Heimerziehung lédsst sich nur durch eine geniigende
Anzahl von qualifizierten Mitarbeitern in verant-
wortlicher Weise verwirklichen. Die Heime verfiigen
jedoch erst teilweise iiber das eigentlich bendtigte
Personal. :

Gleichzeitig drangt sich in den meisten Heimen eine
weitere Verkleinerung der Wohneinheiten zu iiber-
schaubaren Lebensgruppen auf. Selbst bei einem
Kompromiss zwischen pidagogischen Idealvorstel-
lungen und moglichst giinstiger Aufteilung der Infra-
strukturkosten miissen mehr als bisher die Ergeb-
nisse der Kleingruppenforschung fiir die heimpad-
agogische Praxis beriicksichtigt werden. Innerhalb
des pddagogischen Konzeptes ist der Ausbau von
flankierenden therapeutischen Massnahmen ein drin-
gendes Gebot. In beinahe allen Heimen drédngt sich
eine Einfiihrung oder Erweiterung psychologisch-
psychiatrischer Dienstleistungen und mdglichst der
Einbezug von Praxisberatung (Supervision) fiir die
Mitarbeiter auf.

Diese qualitativen Verbesserungen verlangen ent-
sprechende finanzielle Mittel. Steigende berechtigte
Anspriiche, Nachholbedarf und allgemeine Teuerung
lassen befiirchten, dass die Sicherstellung benétigter
Mittel ein permanentes Postulat bleiben wird.

Entwicklungen sind auch hinsichtlich der zu betreu-
enden Jugendlichen festzustellen. So werden nur
noch ungern Jugendliche in ein Erziehungsheim auf-



genommen, bei denen nicht vorgidngig eine Abkla-
rung ambulant oder in einer Beobachtungsstation
stattgefunden hat. Die Jugendlichen selber weisen
ebenfalls eine Verdnderung ihres Selbstverstindnisses
auf: Sie wehren sich heftiger gegen die angebotene
Hilfe, weil sie nicht blosses Objekt der Hilfeleistung
sein wollen. Sie artikulieren auch uniiberhdrbar ihr
Bediirfnis nach Mitsprache und «Mitbestimmung».
Die Gesamtgruppe der in der Heimerziehung be-
treuten Jugendlichen hat sich in ihrer Zusammen-
setzung grundsitzlich verindert. Einer Reihe von ih-
nen kann in den bestehenden offenen Einrichtungen
nicht oder kaum mehr addquat geholfen werden, da
sie sich durch Entweichungen permanent den Ein-
wirkungen des Heimes zu entziehen versuchen und
dabei hidufig neue schwerere Delikte begehen oder
Riickfille in den Drogenkonsum erleben (vgl. 3.3).

3.2 Entwicklungstendenzen ausserhalb der Heime

Eine Wechselwirkung zwischen den im vorhergehen-
denden Abschnitt beschriebenen Entwicklungen in-
nerhalb der Heime und der zeitweilig heftigen Kritik
sowie einem wachsenden Problembewusstsein in der
offentlichen Meinung soll keinesfalls geleugnet wer-
den. Manche Verdnderung wurde durch die allge-
meine Infragestellung von Heimerziehung erst aus-
gelost. Einige lang gehegte Pline fanden von seiten
der Behorden auf einmal Unterstiitzung. Daraus darf
allerdings nicht abgeleitet werden, dass sich auch
die Oeffentlichkeit seither den Heimen gegeniiber
positiver eingestellt hdtte. Dagegen beniitzten die
Heime vermehrt die Gelegenheit, durch Oeffentlich-
keitsarbeit Aussenstehenden ein differenzierteres Ur-
teil tiber ihre Arbeit zu ermdglichen.

Im Bereiche der einweisenden Behorden ist eine
Haltungsidnderung festzustellen. Nach einer eher un-
kritischen Einstellung gegeniiber der Heimeinwei-
sung dusserten ab 1970 auch die Versorger oftmals
massive Kritik an den Unzulidnglichkeiten der Heime.
Seit etwa 1974 zeichnet sich indes eine sachlichere
Beziehung ab, aus der heraus die Heime wieder ver-
mehrt als Instrument der Jugendhilfe betrachtet wer-
den.

Eine generelle Diskussion des gesamten Jugendhilfe-
systems ist im Gange. Sie wurde durch die Revision
der entsprechenden Artikel des Schweizerischen Straf-
gesetzbuches aktiviert. So sind zum Beispiel Auswir-
kungen durch den neuen Artikel 100bis StGB ge-
kennzeichnet durch Unsicherheit in der Anwendung
auf seiten der Gerichte und Opposition bei den so
eingewiesenen jungen FErwachsenen gegeniiber der
Erlernung eines Berufes im Heim, da eine Entlas-
sung nach bereits einem Jahr mdglich erscheint.
Ebenso bleibt der Vollzug von Einschliessungsstra-
fen von iiber einem Monat in Erziehungsheimen und
Arbeitserziehungsanstalten nicht ohne Konsequen-
zen auf die erzieherische Arbeit.

Als grosse Aufgabe warten schliesslich die neuen
Anstaltstypen nach Art. 93ter auf ihre Verwirkli-
chung (Therapicheim, Anstalt fiir Nacherziehung).
Dariiber hinaus ist eine gewisse Erniichterung nach

hochgespannten Erwartungen gegeniiber der Lei-
stungsfahigkeit sogenannter Alternativen zur Heim-
erziehung festzustellen. Die Erziehung schwieriger
Jugendlicher in Wohngemeinschaften und Jugend-
wohnkollektiv konnte bisher nicht einlosen, was sie
versprochen hatte. Ambulante Betreuung dissozialer
Jugendlicher durch freiwillige Helfer ist nur bedingt
realisierbar und bildet daher keine konkrete Alter-
native zum Heim.

Die als notwendig erkannte Planung im Bereich
Heimerziehung ist erheblich erschwert durch Zeit-
umstdnde. So verdndern sich Angebot und Nachfrage
nach speziellen Heimplédtzen sehr rasch. Beispielweise
war nach 1970 ein deutlicher Riickgang nach Plat-
zen in sogenannten «strengen» Heimen und Arbeits-
erzichungsanstalten festzustellen. Neuerdings ist das
Bediirfnis nach Einweisungsmoglichkeiten gerade in
diese Heimtypen wieder gewachsen und iibersteigt
gegenwdrtig das verfiigbare Platzangebot erheblich.

Als erfreulich sind zwei ausserhalb der Heime lie-
gende Tendenzen festzuhalten: Intensivierung der
Planungsaktivitdt auf seiten staatlicher Organe (vgl.
Kap. 4 und 6.1), Forderung der «Heimerziehung als
Feld der Forschung» durch den Schweizerischen Na-
tionalfonds (seit 1974) s.

Negative Auswirkungen zeigt die wirtschaftliche Re-
zession, die die Arbeit im Heim ganz erheblich er-
schwert: Riickgang der Auftrdge fiir die heiminter-
nen Lehrwerkstitten seitens der Wirtschaft und In-
dustrie, die ihrerseits weniger bereit sind, charakter-
lich schwierige Jugendliche zu beschéftigen, und da-
mit die Behorden zur Einweisung dieser Jugend-
lichen in die Heime nétigen. Ob diese Situation vor-
iibergehender oder andauernder Natur ist, kann zur-
zeit nur schwer abgeschidtzt werden. Konkret han-
delt es sich dabei um die folgenden Erscheinungen:
Heime mit internen Werkstidtten stellen einen Riick-
gang der entsprechenden Arbeitsauftrdge fest. Insti-
tutionen, welche vorwiegend mit externen Lehr- und
Arbeitsstellen zusammenarbeiten, haben fiir ihre Ju-
gendlichen erhebliche Plazierungsschwierigkeiten, da
die Toleranz der Arbeitgeber deutlich abnimmt. Die
Vorbereitungen zur Entlassung aus dem Heim wer-
den dadurch massiv erschwert, dass fiir die Jugend-
lichen kaum geeignete Arbeitsstellen gefunden wer-
den konnen.

Als besonderes Problem sollen im folgenden Ab-
satz noch die Bediirfnisse der Jugendhilfe nach Hei-
men mit Intensivabteilungen (= geschlossene Erzie-
hungsabteilungen) angesprochen werden.

3.3 Zum Problem piddagogisch-therapeutischer In-
tensivabteilungen mit Sicherungsmaoglichkeiten

Um diese sogenannten «geschlossenen Abteilungen»
besteht mancherorts eine begriffliche Verwirrung.
Einerseits existiert der Art. 93ter StGB mit seinen

5 Vgl. Tuggener, Heinrich: Warum und wozu Forschung in
der Heimerziehung? In: Vierteljahresschrift fiir Heilpad-
agogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 44 (1975) 3, 236
bis 248.
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Verein fiir Schweizerisches
Heimwesen VSA

Fortbildungskurs
fur
Heimerzieher
(erste Einheit)

Der hier ausgeschriebene Kurs entspricht weit-

gehend den in Zirich und Basel durchgefiihr-
ten Kursen.

Kursthemen:

Beobachtung und Beurteilung
von Kindern und Jugendlichen

Ansidtze
fiir eine gezielte Erziehungsplanung
Probleme,

praktische Maoglichkeiten und Grenzen
Theoretische Grundiagen mit Uebungen

Teilnehmer:

Erzieherinnen und Erzieher mit entsprechender
Ausbildung oder mindestens ein Jahr Erfah-
rung als Miterzieher im Heim

Kursort:
Winterthur

Kursdaten:

11./12. November, 9./10. Dezember 1976,
13./14. Januar 1977

Kursleitung:
Klaus Engler, VSA

Kurskosten:
Fr. 300.— inklusive Mittagsverpflegung

Anmeldung:

bis 30. September 1976 an Kurssekretariat VSA,
Wiesenstrasse 2, 8008 Zrich.

(Neue Adresse ab 1. 10. 1976: Seegartenstr. 2,
8008 Zlirich).

Anmeldeformulare und weitere Informationen
kénnen beim Kurssekretariat bezogen werden.

Teilnehmerzahl beschrankt.
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bisher unverwirklichten Postulaten des Therapie-
heims und der Nacherziehungsanstalt (die nach dem
Wortlaut des Gesetzes erst dann eingesetzt werden
konnen, wenn der Jugendliche bewiesen hat, dass er
in einem anderen Heim nicht mehr tragbar ist; fiir
Schiiler fehlen die analogen Bestimmungen ganz!).
Ausldndische Jugendgefingnisse werden teils als ab-
schreckendes Beispiel, teils als nachahmenswertes
Modell herangezogen. Seit Jahren bestehende Pro-
jekte, wie zum Beispiel das «Therapicheim Schon-
matt», tragen zu einer weiteren Verunsicherung bei.
Sie weisen zu viele ungekldrte Punkte auf, die in-
zwischen durch die rapide Entwicklung auf dem Ju-
gendhilfesektor tiberholt worden sind, so dass sie kaum
mehr realisierbar erscheinen. Gekliirzte Budgets und
leere Kassen behindern die notwendige Aufkldarungs-
kampagne fiir die neuen Projekte. In der Zwischen-
zeit allerdings mehrt sich die Zahl jener Jugendli-
chen, welche in den bestehenden Heimen nicht mehr
untergebracht werden konnen und so auf einer Art
«Warteliste» fiir den Erwachsenenstrafvollzug ste-
hen.

Die pddagogisch-therapeutische Intensivabteilung soll
Sicherung fiir den Jugendlichen in dreierlei Hin-
sicht bieten: 1. Sicherung vor der Tendenz, jeder Be-
lastung auszuweichen und zu flichen; 2. Sicherung
vor dauernd neuen Delikten, welche zu hohen
Schadenersatzsummen fiihren kénnen und nach der
Entlassung weitere soziale Randstdndigkeit bedin-
gen; 3. Sicherung vor «engagierten» Kreisen, welche
wohlmeinend, aber unsachgemaiss dauernd die eige-
nen Anstrengungen der Jugendlichen, dem Teufels-
kreis «Einweisung—Flucht—Delikt» zu entkommen,
durchkreuzen.

Die piddagogisch-therapeutischen Intensivabteilungen
diirfen das Leben in halboffenen oder offenen Grup-
pen keinesfalls ersetzen. Sie sollen vielmehr die Ju-
gendlichen iiberhaupt erst darauf vorbereiten. Im of-
fenen Heim sind diejenigen Jugendlichen iiberfor-
dert, die sich dem erzieherischen Einfluss dauernd
entziehen und auf ihren Fluchten Leben und Eigen-
tum anderer massiv gefihrden. Solange die notwen-
digen Sicherungseinrichtungen praktisch iiberall noch
fehlen, unterbleibt eine wirksame Hilfeleistung ge-
geniiber den besonders schwierigen Jugendlichen.
Die «geschlossene Abteilung» ist daher ein nicht
wegzudiskutierendes Bediirfnis

Es ist dringend notwendig, dass die schon vieler-
orts unternommenen Bestrebungen dieser Art koor-
diniert werden, wie das im Rahmen der Ostschwei-
zerischen Strafvollzugskommission und des Konkor-
dates der Nordwest- und Innerschweiz, aber ebenso
(seit 1974) auf gesamtdeutschschweizerischer Ebene
der Fall ist.

Durch die Mitarbeit von Fachleuten und Triger-
schaften sowie durch richtige Gewichtung ihres Ein-
flusses konnen Bediirfnisse und Erfahrungen in die
Planung so einbezogen werden, dass nicht einzelne
Projekte aus undurchsichtigen Griinden abgeklemmt
oder Kompromisse eingegangen werden, welche auf
Jahre hinaus unzweckmadssige Einrichtungen verewi-
gen (vgl. Kap. 4).

(Schluss folgt)



	Zur Lage der Heimerziehung männlicher Jugendlicher in der deutschsprachigen Schweiz : ein Situationsbericht der Arbeitsgruppe Jugendheimleiter (JHL). 1. Teil

